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RS UVS Kärnten 2004/12/29 KUVS-
1947/4/2004

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.12.2004

Rechtssatz

Ist nicht erwiesen, dass der vom Berufungswerber gelenkte Lkw Schotter bzw Erdaushubmaterial verloren hat und

dadurch die nachfolgende Fahrzeuglenkerin behinderte, weil zur angeblichen Tatzeit schlechte Sicht herrschte

(Dunkelheit und Regen)  und auch aufgrund der Geschwindigkeit und der Abstände der beiden Fahrzeuge nicht

nachvollziehbar ist, wie das Material von der Lade äche direkt auf die Motorhaube des nachfolgenden Pkws fallen

kann, so bedeutet dies, dass keine Anhaltspunkte hinsichtlich einer mangelhaften Verwahrung des Ladegutes gemäß §

101 Abs 1 lit e KFG vorliegend sind und ist daher das Verfahren einzustellen. (Einstellung des Verfahrens)

Schlagworte

Ladegut, sichere Verwahrung von Ladegut, in dubio pro reo, Schotter und Erdaushubmaterial, Materialverlust,

Ladegutverlust, schlechte Sicht

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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